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Stadtverband Krefeld 
der Kleingärtner e.V. 
Dahlerdyk 117 
47803 Krefeld 
 
über den Vereinsvorstand 

Krefeld, den  
 
 
 
Antrag auf Genehmigung  zur Errichtung eines Gewächshauses. 
 
Bitte den Antrag in 2 – facher Ausfertigung einreichen. 
 
Gartenbauverein:  Gartenbauverein Krefeld - Fischeln 1910 e.V. 
EDV Nr. Gelände: 
(Füllt der Verein aus) 

 

 
Name:  Vorname:  

Wohnort:  Straße:  

Garten Nr.:    

Abdeckungs- und Verkleidungsmaterial: 

 
 
 
Konstruktion: 

 
 
 
Maße des 
Gewächshauses 
(Angaben in cm) 

Länge:   Breite:   Höhe:   

 
 
Hinweis: 
 

 Die Größe darf insgesamt 6 qm nicht überschreiten. 
 

 Der Abstand zur Gartengrenze und zur Gartenlaube muss mindestens 1,00 m 
betragen. 

 
 Die beantragte Abdeckung und das Verkleidungsmaterial darf nicht durch andere 

Materialien ersetzt werden. 
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Ich / wir verpflichte(n) mich /uns: 
 

 erst nach Vorlage der Genehmigung durch den Vereinsvorstand, mit der Errichtung 
des beantragten Gewächshauses zu beginnen. 

 
 das Gewächshaus nur zur Gemüse- und Zierpflanzenkultur zu nutzen. 

 
 Mir ist bekannt, dass jede andere Nutzungsart eine unzulässige Zweckentfremdung 

darstellt. 
 
 
Bei Einzelnutzungsverträgen: 
 
 
 
Datum:    
  Unterschrift des Nutzer 
 
 
Bei Nutzungsverträgen für Eheleute: 
 
 
 
Datum:    
  Unterschrift des Nutzers 
 
 
 
   
  Unterschrift des Nutzers 
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Antrag auf Genehmigung  zur Errichtung eines Gewächshauses. 
 
Der Vereinsvorstand stimmt dem Antrag auf Errichtung eines Gewächshauses im  
Garten Nr. : 
 
gemäß nachfolgenden Bedingungen der Garten - und Bauordnung zu: 
 
 

 Die im Antrag vom                  angegebenen Maße und Materialien sind einzuhalten und zu 
verwenden. 

 
 Die Größe darf insgesamt 6 qm nicht überschreiten. 

 
 Der Abstand zur Gartengrenze und zur Gartenlaube muss mindestens 1,00 m betragen. 

 
 Die beantragte Abdeckung und das Verkleidungsmaterial, darf nicht durch andere 

Materialien ersetzt werden.  
 

 Das Gewächshaus darf nicht zweckentfremdet werden, sondern dient ausschließlich zur 
Anzucht und Kultur von Gemüse und Zieranpflanzungen. 

 
 Bei Pächterwechsel bleibt das Gewächshaus –  als Liebhaberei –  ohne Bewertung im 

Rahmen der Wertermittlung. 
 
 
Der Vereinsvorstand wird die Einhaltung der Bedingungen überwachen. Bei Nichteinhaltung der 
Bedingungen ist der Vereinsvorstand berechtigt, diese Genehmigung zu widerrufen.  
 
In diesem Falle ist das Gewächshaus, innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung, abzubauen und 
aus dem Kleingarten zu entfernen! 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
   
  Unterschrift  Vereinsvorsitzende 
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